
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom '
für Wohngebäude

8. August 2020
ENERGIEAUSWEIS
Gültig bis: 14.12.2031 Registriernummer: NW-2021-003894561

Gebäude
Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil ~
Baujahr Gebäude
BaujahrWärmeer.zeuger ' •

Anzahl der Wohnungen

Mehrfamilienhaus

Neu-Iserlohn-Straße 2
44388 Dortmund
Wohnteil gemischt genutztes Gebäude
1880
Gasetagenheizung von 1991- 201 0

3

- ..
e - 1.-

IJ - +-1 !---
Gebäudenutzfläche (A,)
Wesentliche Energietrager fur Heizung "
Wesentliche Energietrager für Warmwasse
Erneuerbare Energien

349,5 m2

Erdgas
Erdgas
Art: keine

D nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt

Verwendung: kelne

Art der Lüftung 3

Art der Kühlung'

X Fenstertuftung
D Sehachtlüftung
D Passive Kühlung
O Gelieferte Kälte

D Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
D Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
D Kühlung aus Strom
D Kühlung aus Wärme

tnspektionspfllohtfge Klimaanlagen 5

Anlass der Ausstellung des
Energieausweises

Anzahl: o
□ Neubau

)81'. Vermietung I Verkauf

Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion:
D Modernisierung

(Änderung / Erweiterung)
0 Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun­
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Ver­
gleiche ermöglichen (Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

)8( Der Energ1eausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
aur Seite 2 dargestellt. Zusätzliche lnformatlonen zum Verbrauch sind freiwillig.

D Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb­
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch □ Eigentümer )81'. Aussteller
D Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben
bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis Ist lediglich dafür gedacht. einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller (mit AnschrTft und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers

r
Ee

ft h°
FEGERMEISTER-- .....t

Frank Gärtner
««steileqrtr
grepr Dktaulr-l nwrywebrat«er (/In)
Magch:burgcr Str. 3
47800 Kreteld
Tel.. 02151-53370-0
Fs: 0211-3370-29 Ausstellungsdatum 15.12.2021

Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Änderungsgesetzes zum GEG
nur im Falle des $ 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen

• Mehrfachangaben möglich
' bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation
5 Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen Im Sinne des $74 GEG

Hottgenroth Software. Energieberater 16599 3D PLUS 11.4.1

Gescannt am 22.12.2021 14:35:11



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1

für Wohngebäude
8. August 2020

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer: NW-2021-003894561 2

Energiebedarf
kg CO,-Äquivalent /(m·a)

G ,~
225 >250.sw
4

200

47,6

175150125

Trelbhausgasemlsslonen

214,4 kWh/(m'·a)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

100

Endenergiebedarf dieses Gebäudes JJ
191,8 kWh/(m'·a)

c e [ rr
75

B
50

i6 i +
0 25

•

Primärenergiebedart

Anforderungen gemäß GEG 2

Energetische Qualität der Gebäudehülle H,'
Ist-Wert 1,27 W/(m'·K) Anforderungswart

Ist-Wert 214,4 kWh/(m'•a) Anforderungswert 81,4 kWh/(rn'·a)

0,56 W/(m'·K)

FOr Energiebedarfsberechnungen verwondeies Verfahren
)81'. Verfahren nach DIN V4108-6 und DIN V 4701-10
D Verfahren nach DIN V 18599
D Regelung nach S 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren'')
)81'. Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) D eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 191,8 kWh/(m2·a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 3 Vergleichswerte Endenergie 4

% %----
% %

%

Art:

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kälteener!jlebedarfs auf Grund des § 1 O Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der
Deckungs- PfllchterfOl-
anteil: lung:

Summe:

Maßnahmen zur Einsparung"
Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck­
ung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maß­
nahme nach § 45 GEG oder als Kombinatlon gemäß § 34 Absatz2
GEG erfüllt.
D Die Anforderungen nach $ 45 GEG 1n Verbindung mit S$ 16 GEG

sind eingehalten.
O Maßnahme nach § 45 GEG In Kombination gemäß $ 34 Absatz 2

GEG: Die Anforderungen nach $ 16 GEG werden un %
unterschritten. Anteil der Pflichterfüllung. %

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
DasGEG lässlfürdieBerechnungdesEnergiebedarfsunterschiedliche
Verfahren zu, die imEinzelfall zuunterschiedlichen Ergebnissen fuhren
können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erla­
ben die angegebenenWerte keine Rückschlüsse aufden tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind s e­
zifische Werte nach dem GEG pro QuadratmeterGebäudenutzfläche J
(,„), die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes

' siehe Fußnote 1 auf Seile 1 des Energieausweises
1 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall§ 80 Absatz 2 GEG
J nur bei Neubau

EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Hottgenroth Software, Energieberater 1599 2D0 PLUS 11.4.1

Gescannt am 22.12.2021 14:35:11



gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom'
für Wohngebäude

8. August 2020
ENERGIEAUSWEIS

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer: NW-2021-003894561 3

Energieverbrauch
Treibhausgasemissionen kg CO,-Äquivalent /(m'a)

0 25 50 75

e [
100

J
125

E

150

F

175 200

G

225

...._
>250

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeiger

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Primär- Energie- Anteil Anteil Klima­
bis Energietrager " energie­ verbrauch Warmwasser Heizung

Faktor Ivon Faktor- [kWh] [kWh] [kW]

1

1
□ weitere Einträge in Anlage

Vergleichswerte Endenergie

alt#t Ie I o l r am
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen

sich auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel Im Gebäude bereitgestellt
wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselhelzung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebäudenutzfläche (A,) nach dem GEG, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines
Gebäudes weicht insbesondere wegen desWitterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
' gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser- oder Kühlpauschale in kWh
• EFH. Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

H o t t g e n r o t h S o f t w a r e , Energieberater 1 6 5 9 9 3 D P L U S 1 1 . 4 . 1

Gescannt am 22.12.2021 14:35:1



gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom '
für Wohngebäude

8. August 2020
ENERGIEAUSWEIS

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: NW-2021-003894561 4

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung -
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind )8( möglich D nicht möglich 1
Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

empfohlen (freiwillige Angaben)

In Zu- als geschatzte geschätzte Kosten

Nr. Bau- oder Maßnahmenbeschreibung in sammen­ Einzel- Amortisa­ pro eingesparte
Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit maß- tionszeit Kilowattstunde

größerer nahme Endenergie
Modermt­
steruna

1 1 Dach Dämmung des Daches X D 1
2 Wände Dämmung der Außenwand X D

3 Keller Dämmung der Kellerdecke )8( D

II
1II

1

D weitere Einträge Im Anhang

Hinweis: Modernis1erungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

1

FEGERMEISTER GmbH - GF. Frank Gärtner

sind erhältlich bei/unter
Magdeburger Straße 3, 47800 Krefeld

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

' siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hottgenroth Sofwa re, Energieberater 18599 30 PLUS 11,4.1

Gescannt am 22.12.2021 14:35:11



gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom '
für Wohngebäude

8. August 2020
ENERGIEAUSWEIS

Erläuterungen 5

Angabe Gebäudeteil -- Seite 1
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, Ist die Ausstellung des Energie­
ausweises gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu
beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen $ 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
,Gebäudeteil deutl ich gemacht.

Erneuerbare Energien -Seite 1
Hier wird darüber informiert, Wofür und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf -Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf
Und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne­
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von derWetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli­
chen Energieverbrauch.

Primärenerglebedarf-Seite 2
DerPrimarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er
berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren
auch die sogenannte „Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z.B. Heizöl, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.), Elt1 kielner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung,

Energetische Qualität der Gebäudehülle -Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfas­
sungsflache bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Um­
fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes.
Ein kleinerWerl signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außer­
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Endenergiebedarf-Seite 2
DerEndenergiebedarfgibt die nach technischen Regeln berechnete, jähr­
lich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und Warmwasserberei­
tung an. Erwird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun­
gen errechnet und Ist ein Indikator fürdie Energieeffizienz eines Gebäudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf Ist die Energiemenge
die dem Gebäude unterder Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige Lüftung sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien - Seite 2
Nach dem GEG müssen Neubauten In bestimmtem Umfang erneuerbare
Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs nutzen. In
dem Feld „Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil am
Wärme- und Kälteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflichter­
fullung abzulesen. Das Feld „Maßnahmen zur Einsparung" wird ausge­
füllt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollständig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz ge­
mäß § 45 GEG erfüllt werden.

' siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Httgenroth Software, Energieberater 18599 30 PLUS 11.4.1

Endenergieverbrauch -Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der Ab­
rechnungen von Herz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver­
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei­
ten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein hoherVerbrauch
In einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti­
sche Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleinerWert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich, insbesondere können
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage derWohneinheiten im Gebäude, von derjeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten derBewohner abhängen.
Im Fall längerer Leerstände wird hierfürein pauschalerZuschlag rechne­
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie­
benen Warmwasseranlagen dertypische Verbrauch über eine Pauschale
berücksichtigt. Gleiches gilt furden Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
In die Erfassung eingegangen sind, ist derTabelle „Verbrauchserfassung"
zu entnehmen.

Primärenergleverbrauch -Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie derPrimärenergiebedarfw'ird ermithilfe
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Verkette der jeweils einge­
setzten Energieträgerberücksichtigen.

Treibhausgasemlsslonen - Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oderdem Primärenergieverbrauch ver­
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen­
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben für Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3
Nach dern GEG besteht die Pflicht, In Immobilienanzeigen die In § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafürerforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

ygrglgichsygrte-Seite 2und3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer­
te und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche derWerte die­
ses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb dererungefährdie Werte fürdte einzelnen
Vergleichskategorien liegen.

Gescannt am 22.12.2021 14:35:11



ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom ' 8. August 2020

Gültig bis: 14.12.2031 Registriernummer: NW-2021-003894734 1

Gebäude

Erneuerbare Energien Art: keine

Wesentliche Energietrager für Heizung' Erdgas
Nettogrundfläche 5 146,0 m'

Verwendung:

D Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
D Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

Nichtwohngebäude

Nichtwohnteil gemischt genutztes Gebäude

Neu-Iserlohn-Straße 2
44388 Dortmund

Gasheizung 1993 /2016
1880

)8( Fensterlüflung
D Schachtlüftun9

Gebaudetell 2

Adresse

Hauptnutzung / Gebäudekategorle

BaujahrWärmeerzeuger'
Baujahr Gebäude "

Wesentliche Energieträger fürWarmwasse Jstrom-Mix

Art der Luftung'

Art der Kühlung , D Passive Kühlung
D Gelieferte Kälte

D Kühlung aus Strom
D Kühlung aus Wärme

lnspektlonspflichtige Klimaanlagen 6

Anlass der Ausstellung des
Energieausweises

Anzahl: 0 Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion:
D Neubau □ Modernisierung
X Vermietung / Verkauf (Änderung/ Erweiterung)

□ Aushangpflicht
□ Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität elnes Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun­
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die Nettogrundfläche. Tell des Energieaus­
weises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).
)8( Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind

auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bel Neubauten und be­
stimmten Modernisierungen nach § 80 Absatz 2 GEG. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen des GEG zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energieausweises (Erläuterungen - siehe Seite 5).

□ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. (Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnis­
se sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch D Eigentümer )8( Aussteller
O Dem Energleauswels sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben
bezelchneten Gebäudeteil Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen,

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrift des Ausstellers

Fax: 02151-3370-29

1
.0
E

ff A
EGER8MISTER

Frank Gärtner
#ormtt unlremee
9prrudre-tnerq rorrtrr HK)

Magdeburg+ Stt. 3
47800 Krefeld
T<:I.: 02151-53370-0

Ausstellungsdatum 15.12.2021

1 Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Änderungsgesetzes zum GEG
nur im Falle des $ 79 Absatz 2 Satz 2 GEG

, Mehrfachangaben möglfch
bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation

• NettogrundOäche lsl Im Sinne des GEG ausschließlich der beheizte / gekühlte Teil der Nettogrundfläche
Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des§ 74 GEG

H ot tgenroth S oft w are, E nerg i eberater 18509 3D P LU S 114. 1
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gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1
für Nichtwohngebäude

8. August 2020
ENERGIEAUSWEIS

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer: NW-2021-003894734 2

....
Primärenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz''

"
Treibhausgasemissionen 170,0 kg CO,-Äquivalent /(m"·a)

Prfmärenerglebedarf dieses Gebäudes0
713,0 kWhl(m'·a).,

- -•0 200 400 600 800 1.000 >1.200

II - -Anforderungswert GEG t 1 Anforderungswert GEG
Neubau (Vergleichswert) modernisierterAltbau (Vergleichswert)

Anforderungen gemäß GEG Fr Energiebedarfsberechnungen_ygryengetes_erfahren

Primnargnergiebedarf verfahren nach 5 21 GEG
Ist-Wert 713,0 kWh/(m'·a) Anforderungswert 409,9 kWh/(m'·a) D Verfahren nach & 32 GEG ("Ein-Zonen-Modell")
MittlereWärmedurchgangskoeffizienten X eingehalten { Vereinfachungen nach S 50 Absatz 4 GEG
Sommerlicheryya1meschutz (bei Neubau] 0 eingehalten X{ vereintachungen nach 5 21Absatz 2 Satz 2 GEG

Endenergiebedarf
JährlicherEndenergiebedarf in kWhl(m'·a) für

Energieträger Heizung Warmwasser
Eingebaute

Luttung "
Kühlung einschl. Gebäude

Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Erdgas E 506,6 506,6
Strom-Mix 68,7 68,7
Strom (Hilfsenergie) 9,7 8,1 17.9

Endenergiebedarf Wärme

Endenergiebedarf Strom

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

506,6 kWh/(m2•a)

86,5 kWh/(m2·a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kälteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der
Deckungs- Pnichtertül­
anteil: lung:.

summe:

Maßnahmen zur Einsparung"
Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck­
ung desWärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maß­
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemäß § 34 Absatz 2
GEG erfüllt.
D Die Anforderungen nach $ 45 GEG in Verbindung mit $ 19 GEG

sind eingehalten.
D Maßnahme nach § 45 GEG in Kombination gemäß S 34Absatz 2

GEG: Die Anforderungen nach $ 19 GEG werden unr %
unterschritten. Anteil der Pflichterfüllung: %

□ Bel grundlegender Renovierung eines öffentlichen Gebäudes:
Die Anforderungen des§ 52 Absatz 1 GEGwerden eingehalten.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
nur beiNeubau sowie beiModernisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
nur Hilfsenergiebedarf

Hottgenroth Software. Energieberater 18599 3D PLUS11.4.1

Gebäudezonen
Nr. Zone Fläche [m'] Anteil [%]

1 Einzelbüro 26,5 18,2

2 Friseur 41,3 28,3

3 Lager 59,7 40,9

1 4 WC und Sanitärraurne 4,6 3,1

5 Technik 7,3 5,0 1
6 WC und SanitärräumeFriseur 6,6 4,5

7

D weitere Eintrage in Anlage
J

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
DasGebäudeenergiegesetz lässt fürdie Berechnung des Energiebe­
darfs in vielen Fällen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Verelnfachungen zu, die imEinzelfall zu unterschledlichen Ergebn1s­
sen führen können. Insbesonderewegen standardisierter Randbedin­
gungen erlauben die angegebenenWerte keine Rückschlüsse auf den
latsächiichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte
sind spezifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter beheizte/
gekühlte Nettogrundfläche.

nur bei Neubau
nur beigrundlegenderRenovierung eines öffentlichen Gebäudes
nach § 52 Absatz 1 GEG
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ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 8. August 2020

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer: NW-2021-003894734 3

Endenergieverbrauch

0 200 400 600 800

____...
>1.2001.000

11Rf--~----~---$.l!P
□ Warmwasser enthalten
□ Kühlung enthalten

...
0 200 400 600 800 1.000 >1.200

Wll,:: ~ -;M_

DerWert enthält den Stromverbrauch für

D Zusatzheizung □ Warmwasser D Lüftung □ eingebaute Beleuchtung □ Kühlung □ Sonstiges

Verbrauchserfassung
Zeitraum Primär­ Energie- Anteil Anteil Anteil Energie-

Energietrager energie­ verbrauch Warmwasser Kälte Heizung Klima- verbrauch
von bis faktor­ Wärme [kWh] [kWh] [kWh] faktor Strom

[kWh] [kn]

1

1

1

1

.1

D weitere Einträge In Anlage

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Treibhausgasemissionen dieses Gebäudes (in CO,-Äquivalenten)

Gebäudenutzung Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist
durch das GEG vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter beheizte/gekühlte Nettogrundfläche. Der tatsächliche
Energieverbrauch eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens von den
angegebenen Kennwerten ab.

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
Gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und vom Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat bekanntgemacht Im
Bundesanzeiger ($ 85 Absatz 3 Nummer 6 GEG); veröffentlicht auch unter www.bbsr-energieeinsparung.de
gegebenenfalls auch Leerzuschläge in kWh

Hot tgenroth Soware, Energieberater 18599 3DPLUS 11, 4. 1
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Gebäudekategorie/ Flachen­ Vergleichswerte '
1 Nutzung anteil [%] Wärme Strom

1
1 1
1 _J



ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 8.August2020

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer: NW-2021-003894734 4

y

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind 5x möglich □ nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

empfohlen (freiwillige Angaben)

in Zu- als geschätzte geschätzte Kosten

Nr. Bau- oder Maßnahmenbeschreibung in sammen­ Einzel- Amortisa- pro eingesparte
Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit maß­ tionszeit Kilowattstunde

größerer nahme Endenergie
Modemi-
sieruna

1 Wände Austausch derTüre Dämmung der x □
Außenwand

2 Fenster Austausch der Fenster X D

3 Heizung Austausch der Heizungsanlage xK D

1

□ weitere Einträge im Anhang

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen lFEGERMEISTER GmbH - GF: Frank Gärtnersind erhältlich bei/unter:
Magdeburger Straße 3, 47800 Krefeld

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

' siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hottgenroth Software, Energieberater18599 30PLUS 11 41

Gescannt am 22.12.2021 14:35:11



gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom '
für Nichtwohngebäude

8. August 2020
ENERGIEAUSWEIS

Erläuterungen 5

Angabe Gebäudeteil -- Seite 1
Bel Nichtwohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieauswel­
ses gemäß S 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu beschrän­
ken, der getrennt als Nichtwohngebäude zu behandeln ist (siehe Im
Einzelnen§ 106 GEG). Dies Wird Im Energieausweis durch die Angabe
„Gebäudeteil'" deutlich gemachl

Erneuerbare Energien -Seite 1
Hier wird darüber informiert, wofür und In welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bel Neubauten und ggf, bei grundlegender
Renovierung eines öffentlichen Gebäudes enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf-Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und
den Endenergiebedarf fürdie Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Lüftung und Kühlung dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte Werden auf derGrundlage
der Baunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme
von standardisierten Randbedingungen (2.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und Innere
Wärmegewinne) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des
Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen derstandardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli­
chen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf - Seile 2
DerPrimärenergiebedarf bildet die Energieeffizienzdes Gebäudes ab, Er
berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren
auch die sogenannte „Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z.B. Helzöl, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleinerWert signalisiert einenge­
ringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die Res­
sourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Die angegebenen
Vergleichswerte geben für das Gebäude die Anforderungen des GEG
an, das zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energieausweises galt. Sie
sind im Fall eines Neubaus oder einer Modernisierung des Gebäudes,
die nach den Vorgaben des§ 50 Absatz 1 Nummer 2 GEG durchgeführt
wird, einzuhalten. Bel Bestandsgebäuden dienen sie zur Orientierung
hinsichtlich der energet1schen Qualität des Gebäudes.

Der Endwert derSkala zum Primarenergiebedarf beträgt, auf die Zehner­
stelle gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts „Anforderungswert
GEG modernisierterAltbau" (Anforderung genäß 50 Absatz 1 Nummer
2 Buchstabe a GEG).

Wärmeschutz-Seite 2
Das GEG stellt bei Neubauten und bestimmten baulichen Änderungen
auch Anforderungen an die energetische Qualität aller wärmeübertra­
genden Umfassungsflachen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) sowie
bei Neubauten an densommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhit-)
zung eines Gebäudes.

Endenergiebedarf -Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jährich benötigte Energiemenge für Heizung, Warmwasser, eingebaute
Beleuchtung, Lüftung und Kühlung an. Erwird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die
Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der End­
energiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude unterderAnnahme
von standardisierten Bedingungen und unter Berücksichtigung der Ener­
gieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentem­
peratur, derWarmwasserbedarf, die notwendige Lüftung und eingebaute
Beleuchtung sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

' siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

Hottqenroth Software Energieberater 10599 30 PLUS 114.1

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien -Seite 2
Nach dem GEG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuerbare
Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs nutzen. In
dem Feld „Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien, derprozentuale Deckungsanteilam
Wärme- und Kälteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflicht­
erfüllung abzulesen. Das Feld „Maßnahmen zur Einsparung" wird ausge­
füllt. wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollständig durch
Unterschreitung derAnforderungen an den baulichen Wärmeschutz ge­
mäß § 45 GEG erfüllt werden.

Endenergieverbrauch - Seite 3
DieAngaben zum Endenergieverbrauch von Wärme und Strom werden für
das Gebäude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die Ener­
gieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen
Nutzeinheiten zugrunde gelegt Die so ermittelten Werte sind spezifische
Werte pro Quadratmeter Nettogrundfläche nach dem GEG. Der erfasste
Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten
Mittelwert umgerechnet. Die Angaben zum Endenergieverbrauch geben
Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig
zu erwartenden Verbrauch Ist Jedoch nicht möglich. Der tatsächliche Ver­
brauch einer Nutzungseinheit odere1nes Gebäudes weicht Insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens
odersich ändernder Nutzungen vom angegebenen Endenergieverbrauch
ab.

Im Fall längerer Leerstände wird hierfür einpauschater Zuschlag rech­
nerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und
inwieweit derartige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle ,Verbrauchserfassung" zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartigerGe­
bäude. Kleinere Verbrauchswerte alsderVergleichswert signalisieren eine
gute energetische Qualität im Vergleich zum Gebäudebestand diesesGe­
bäudetyps. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch
betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dappelte des Jeweiligen
Vergleichswerts.

Primärgngrgi@verbrauch-Seite3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude insgesamt
ermittelten Endenergieverbrauch fürWärme und Strom hervor. Wie der
Primärenergiebedarfwird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

Treibhausgasemissionen -Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oderdem Primärenergieverbrauch ver­
bundenen Trelbhausgasemlsslonen desGebäudeswerden alsäquivalen­
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben für Immobilienanzeigen -Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in $ 87
Absatz 1 und 2 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafürerforderli­
chen Angaben sind dem Energieausweiszu entnehmen, je nach Ausweis­
art der Seite 2 oder 3.
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